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40/01 Verwaltungsverfahren

Norm

AVG §63 Abs3;

VStG §51 Abs3;

Rechtssatz

Im vorliegenden Fall hat der Besch mit "dem zuständigen Referenten" der Behörde erster Instanz telefoniert und

angefragt, ob die von ihm erhobene Berufung iZm einer von ihm abgegebenen Stellungnahme ausreichend sei, was

nach seinem Vorbringen vom Referenten bestätigt worden sei. Dieses fernmündliche Anbringen stellt keine mündliche

Berufung iSd § 51 Abs 3 VStG dar. Dieser Telefonanruf kann auch nicht als Verbesserung der vom Besch erhobenen

Berufung, die keinen begründeten Berufungsantrag iSd § 63 Abs 3 AVG - und im übrigen keinerlei Hinweis auf die

Stellungnahme - enthalten hat, angesehen werden.
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